
Übergang der Steuerschuld in der Bauwirtschaft auf Grund des 2. Übergang der Steuerschuld in der Bauwirtschaft auf Grund des 2. 

Abgabenänderungsgesetzes 2002Abgabenänderungsgesetzes 2002   

1. Allgemeines  

2. Bauleistungen (§ 19 Abs. 1a dritter Unterabsatz UStG 1994)  

3. Bauleistungen an einen Unternehmer, der seinerseits mit der Erbringung von 

Bauleistungen beauftragt ist (§ 19 Abs. 1a erster Unterabsatz UStG 1994)  

4. Nachweis der Beauftragung des Leistungsempfängers (§ 19 Abs. 1a erster 

Unterabsatz UStG 1994)  

5. Bauleistungen an einen Unternehmer, der seinerseits üblicherweise 

Bauleistungen erbringt (§ 19 Abs. 1a zweiter Unterabsatz UStG 1994)  

6. Rechnungslegung bei Übergang der Steuerschuld (§ 11 Abs. 1a UStG 1994)  

7. Vorsteuerabzug (§ 12 Abs. 1 Z 3 UStG 1994)  

8. Aufzeichnungspflichten (§ 18 Abs. 2 UStG 1994)  

9. Entstehung der Steuerschuld bei Sollbesteuerung (§ 19 Abs. 2 lit. a UStG 1994) 

10. Entstehung der Steuerschuld bei Istbesteuerung (§ 19 Abs. 2 lit. b UStG 1994)  

11. Inkrafttreten  

12. Ausfüllen der Umsatzsteuervoranmeldung 

 
Anlage zu Pkt. 5  

1.  A l lgemeines1.  A l lgemeines   

§ 19 Abs. 1a UStG 1994 (angefügt durch das 2. Abgabenänderungsgesetz 2002) sieht 
vor, dass es zum Übergang der Steuerschuld auf den Empfänger der Leistung kommt, 
wenn  

• Bauleistungen  
• an einen Unternehmer erbracht werden,  
• der seinerseits mit der Erbringung dieser Bauleistungen beauftragt ist oder  
• der seinerseits üblicherweise Bauleistungen erbringt.  

2.  Bau le i s tungen (§  19 Abs .  1a dr i t te r  Unterabsa t z  UStG 1994)2.  Bau le i s tungen (§  19 Abs .  1a dr i t te r  Unterabsa t z  UStG 1994)   

Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Der Begriff des Bauwerks ist weit 
auszulegen und umfasst nicht nur Gebäude, sondern darüber hinaus sämtliche mit dem 
Erdboden verbundene oder infolge ihrer eigenen Schwere auf ihm ruhende, aus 
Baustoffen oder Bauteilen mit baulichem Gerät hergestellte Anlagen. Zu den Bauwerken 
zählen daher sämtliche Hoch- und Tiefbauten (zB Straßen, Tunnels) und mit dem 
Erdboden fest verbundene Anlagen wie Kraftwerke und Silos. Weiters gehören zu den 
Bauwerken Fenster und Türen sowie Bodenbeläge und Heizungsanlagen, aber auch 



Einrichtungsgegenstände, wenn sie mit einem Gebäude fest verbunden sind, zB 
Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen, Gaststätteneinrichtungen oder Einbauküchen.  

Folgende Leistungen sind, wenn sie als selbständige Hauptleistungen zu beurteilen sind, 
ke ineke ine  Bauleistungen: 

Ausschließlich planerische Leistungen (zB von Statikern, Architekten, Garten- und 
Innenarchitekten, Vermessungs- und Bauingenieuren).  

Beförderungsleistungen einschließlich des Be- und Entladens. Ebenso das Abholen von 
Bauschutt, auch wenn der Auftrag auf (anschließende) Entsorgung des Bauschutts lautet.  

Die Vermietung von Geräten (Beistellung ohne Personal), sowie die Durchführung von 
Reparatur- und Wartungsarbeiten eines Baugerätes, auch wenn die Arbeiten auf der 
Baustelle erfolgen. 

Die bloße Reinigung von Räumlichkeiten oder Flächen, zB Fenstern, es sei denn, es 
handelt sich um eine Nebenleistung zu weiteren als Bauleistung zu qualifizierenden 
Tätigkeiten. Ebenso die Bauendreinigung. (Eine Bauleistung stellt dagegen ein 
Reinigungsvorgang dar, bei dem die zu reinigende Oberfläche verändert wird, zB wenn 
die Oberfläche abgeschliffen oder abgestrahlt wird). 

Reine Wartungsarbeiten an Bauwerken oder Teilen von Bauwerken, solange nicht Teile 
verändert, bearbeitet oder ausgetauscht werden. Untergeordnete Änderungen (zB 
Austausch der Sicherungen oder Lampen bei der Wartung von Aufzugsanlagen) führen 
noch nicht zu einer Bauleistung. 

Materiallieferungen zB durch Baustoffhändler oder Baumärkte. Das gilt auch bei der 
Lieferung von Asphalt oder Beton, die auf Weisung des Leistungsempfängers auf der 
Baustelle "abgeladen" werden (siehe Beispiel 3). Ohne Bedeutung ist auch, ob es sich um 
Auftragsfertigungen handelt, die am Standort des leistenden Unternehmers oder auf der 
Baustelle erbracht und anschließend geliefert, jedoch nicht montiert werden (zB 
Maßfenster, Betonfertigteile; siehe Beispiele 4, 5 und 6). Sind mit der Lieferung 
untergeordnete Arbeiten am Bauwerk verbunden (siehe Beispiel 2), liegt noch keine 
Bauleistungen vor. 

Auch die Überlassung von Arbeitskräften ist auf Grund der ausdrücklichen gesetzlichen 
Anordnung als Bauleistung anzusehen, wenn die überlassenen Arbeitskräfte für den 
Entleiher Bauleistungen erbringen. 

Bestehen im Einzelfall Zweifel, ob eine Bauleistung vorliegt (zB Einbau von Küchen, 
Ladeneinrichtungen), kann vom Leistenden und vom Leistungsempfänger einvernehmlich 
davon ausgegangen werden, dass eine Bauleistung vorliegt. 

 

 

 



Beispiele zur Abgrenzung der Bauleistungen: 

1. Die von einem Generalunternehmer für einen Gastwirt bestellte Theke ist vom 
beauftragten Unternehmer individuell nach den Wünschen des Auftraggebers 
geplant, gefertigt, geliefert und vor Ort montiert worden. Bei der Montage handelt 
es sich um eine Bauleistung. Demgegenüber sind Planung, Fertigung am Standort 
des leistenden Unternehmers und Transport durch den Unternehmer nicht als 
Bauleistung anzusehen. Da die Theke durch die Montage fest mit dem Gebäude 
verbunden wird, ist insgesamt von einer Bauleistung auszugehen. 

2. Einem Generalunternehmer wird eine Maschine geliefert. Der Lieferant nimmt die 
Maschine beim Auftraggeber in Betrieb. Zu diesem Zweck muss beim 
Auftraggeber eine Steckdose versetzt werden, was durch einen Arbeitnehmer des 
Lieferanten erfolgt. Die Lieferung der Maschine stellt keine Bauleistung dar. Bei 
dem Versetzen der Steckdose handelt es sich zwar um eine Bauleistung, die 
jedoch gegenüber der Lieferung der Maschine geringfügig ist und eine 
Nebenleistung zur Lieferung der Maschine darstellt. Ist dagegen im 
Zusammenhang mit der Lieferung der Maschine die Verlegung von Rohren 
erforderlich, wird von einer getrennt zu beurteilenden Bauleistung auszugehen 
sein. 

3. Bei der Lieferung von Transportbeton, der vom leistenden Unternehmer mittels 
Auto-Betonpumpe in den ersten Stock eines Rohbaues gepumpt wird, handelt es 
sich um eine Materiallieferung. 

4. Ein Unternehmer liefert nach Maß angefertigte Fenster:  
o Die Fenster werden auf die Baustelle geliefert - keine Bauleistung.  
o Die Fenster werden auf die Baustelle geliefert und dort in die bestehenden 

Vorrichtungen eingehängt, ohne dass weitere Montagearbeiten erfolgen - 
keine Bauleistung.  

o Die Fenster werden vom liefernden Unternehmer montiert - es liegt eine 
Bauleistung vor. 

5. Der Unternehmer liefert 50 Fenster. 45 Fenster werden auf die Baustelle ohne 
weitere Arbeiten geliefert. 5 Fenster werden montiert - jede Lieferung ist für sich zu 
beurteilen. Hinsichtlich der 5 montierten Fenster liegt eine Bauleistung vor. 

6. Verpflichtet sich ein Unternehmer zur Durchführung einer Bauleistung (zB Einbau 
von Fenstern) und bedient er sich zur Durchführung seiner Leistung 
Subunternehmer, ist seine Leistung als Bauleistung zu beurteilen, auch wenn er 
selbst unmittelbar keine Leistung erbringt. Bei den Subunternehmern ist bei jeder 
einzelnen Leistung zu prüfen, ob eine Bauleistung vorliegt (zB der 
Hauptauftragnehmer beauftragt einen Tischler mit der Herstellung der Fenster, der 
seinerseits einen Glaser mit dem Einbau der Scheiben beauftragt. Anschließend 
werden die Fenster vom Tischler eingebaut - der Tischler führt eine Bauleistung 
durch, der Glaser nicht).  

 



3. Bauleistungen an einen Unternehmer, der seinerseits mit der Erbringung von 3. Bauleistungen an einen Unternehmer, der seinerseits mit der Erbringung von 
Bauleistungen beauftragt ist (§ 19 Abs. 1a erster Unterabsatz UStG 1994)Bauleistungen beauftragt ist (§ 19 Abs. 1a erster Unterabsatz UStG 1994)   

Die Leistung muss einem Unternehmer gegenüber erbracht werden. Zum Übergang der 
Steuerschuld kommt es jedoch grundsätzlich nur dann, wenn der Leistungsempfänger 
seinerseits hinsichtlich dieser Vorleistung beauftragt worden ist, Bauleistungen zu 
erbringen (Ausnahme siehe weiter unten: der Leistungsempfänger erbringt seinerseits 
üblicherweise Bauleistungen). Der zugrunde liegende Gedanke ist, dass die Steuerschuld 
nicht auf den ersten Auftraggeber übergehen soll. 

Be i sp i e l :Be i sp i e l :  

Der Unternehmer A, der Maschinen herstellt, beauftragt den 
Generalunternehmer B, auf seinem Grundstück eine Fabrikshalle zu 
errichten. Der Generalunternehmer bedient sich seinerseits 
Subunternehmer. 

Die Steuerschuld geht nur bis zum Generalunternehmer B, aber nicht mehr 
auf den Unternehmer A über. 

4. Nachweis de4. Nachweis de r Beauftragung des Leistungsempfängers (§ 19 Abs. 1a erster r Beauftragung des Leistungsempfängers (§ 19 Abs. 1a erster 
Unterabsa t z  US tG 1994)Unterabsa t z  US tG 1994)   

Damit der Unternehmer, der die Bauleistung erbringt, weiß, dass der Leistungsempfänger 
seinerseits zur Erbringung dieser Bauleistungen beauftragt worden ist, und dass nicht er, 
sondern der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, hat der Leistungsempfänger den 
leistenden Unternehmer auf diesen Umstand hinzuweisen (zB in Form einer schriftlichen 
Bestätigung auf dem Auftragsschreiben, dass er seinerseits von der Firma XX zur 
Durchführung der gegenständlichen Leistung beauftragt worden ist). 

Behauptet der Leistungsempfänger zu Unrecht, dass er seinerseits zur Erbringung der an 
ihn erbrachten Bauleistungen beauftragt worden ist, bleibt es bei der Steuerschuld des 
leistenden Unternehmers (es kommt nicht zum Übergang der Steuerschuld), doch 
schuldet in diesem Fall auch der Leistungsempfänger die auf den Umsatz entfallende 
Steuer (Gesamtschuldner gemäß § 6 BAO). 

Weist der Leistungsempfänger nicht darauf hin, dass er seinerseits zur Erbringung der 
Bauleistungen beauftragt wurde, kommt es trotzdem zum Übergang der Steuerschuld. 
Der leistende Unternehmer schuldet den in der Rechnung ausgewiesenen Steuerbetrag 
gemäß § 11 Abs. 12 UStG 1994, der Leistungsempfänger kann diesen in der Rechnung 
ausgewiesenen Steuerbetrag nicht als Vorsteuer abziehen. 

 

 

 

 



5. Bauleis tungen an einen Unternehmer, der seinersei ts  übl icherweise 5. Bauleis tungen an einen Unternehmer, der seinersei ts  übl icherweise 
Baule i s tungen erbr ing t  (§Baule i s tungen erbr ing t  (§   19 Abs. 1a zweiter Unterabsatz UStG 1994)19 Abs. 1a zweiter Unterabsatz UStG 1994)   

Wird die Leistung an einen Unternehmer erbracht, der seinerseits üblicherweise 
Bauleistungen erbringt (zB Baumeister, Maurermeister), so wird stets die Umsatzsteuer 
vom Empfänger der Bauleistung geschuldet, dh. auch dann, wenn dieser nicht seinerseits 
zur Erbringung dieser Bauleistungen beauftragt worden ist. 

Be iBe i sp i e l :s p i e l :  

Der Bauunternehmer A lässt auf einem ihm gehörigen Grundstück 
Einfamilienhäuser errichten, um diese später zu verkaufen. 
Obwohl A seinerseits nicht zu Bauleistungen beauftragt worden ist, kommt 
es zum Übergang der Steuerschuld. 

Da der Übergang der Steuerschuld bei Leistungen an Unternehmer, die ihrerseits 
üblicherweise Bauleistungen erbringen, stets eintritt, entfällt in einem Großteil der Fälle 
der Hinweis des Leistungsempfängers, dass er seinerseits zu Bauleistungen beauftragt 
worden ist. Es wird daher zu dem Hinweis auf die Beauftragung regelmäßig nur in den 
Fällen kommen, in denen es zweifelhaft ist, ob es sich um einen Unternehmer handelt, 
der üblicherweise Bauleistungen erbringt. 

Im Falle der Organschaft richtet sich die Beurteilung, ob der Unternehmer üblicherweise 
Bauleistungen erbringt, nach der Tätigkeit der einzelnen Gesellschaften bzw. des 
Organträgers und nicht nach der Tätigkeit des Organkreises. 

Es ist gleichgültig, ob die Bauleistung für den unternehmerischen oder den privaten 
Bereich des Leistungsempfängers ausgeführt wird. 

Ein Unternehmer, der Arbeitskräfte verleiht, ist nicht als Unternehmer anzusehen, der 
üblicherweise Bauleistungen erbringt, selbst wenn diese Arbeitskräfte für den Entleiher 
Bauleistungen erbringen. 

Bei den in der An lageAn lage   angeführten Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 
sie üblicherweise Bauleistungen erbringen. 

6. Rechnungslegung bei Übergang der Steuerschuld 6. Rechnungslegung bei Übergang der Steuerschuld (§ 11 Abs. 1a UStG 1994)(§ 11 Abs. 1a UStG 1994)  

Der leistende Unternehmer ist verpflichtet eine Rechnung auszustellen. Er hat in der 
Rechnung die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers anzugeben 
und auf die Steuerschuld des Leistungsempfängers hinzuweisen. 

In den Fällen des Überganges der Steuerschuld darf der leistende Unternehmer in der 
Rechnung keine Umsatzsteuer gesondert ausweisen. Eine trotzdem gesondert 
ausgewiesene Steuer wird vom Unternehmer gemäß § 11 Abs. 12 UStG 1994 
geschuldet und berechtigt den Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug. 

Ob eine Rechnung ausgestellt wird und ob in dieser auf die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers hingewiesen wird, hat auf den Übergang der Steuerschuld keinen 
Einfluss. 



Einfluss. 

7.  Vors teuerabzug (§  12 Abs .  1  Z 37.  Vors teuerabzug (§  12 Abs .  1  Z 3  US tG 1994) US tG 1994)   

Die Steuer für Leistungen im Sinne des § 19 Abs. 1a UStG 1994 berechtigt nach 
Maßgabe des § 12 UStG 1994 zum Vorsteuerabzug. Soweit die Steuer auf eine Zahlung 
vor Ausführung dieser Leistung entfällt, kann sie aus Vereinfachungsgründen (abweichend 
von UStR 2000 Rz 1875) abgezogen werden, wenn die Zahlung geleistet worden ist 
(Ausnahme siehe Pkt. 11). 

8.  Au f ze ichnungsp f l i ch ten  (§  18 Abs .  2  US tG 1994)8.  Au f ze ichnungsp f l i ch ten  (§  18 Abs .  2  US tG 1994)   

1. Leistender Unternehmer (§ 18 Abs. 2 Z 1 und 2 UStG 1994) 
 
Der leistende Unternehmer hat die Entgelte für Umsätze, bei denen die Steuer 
vom Empfänger der Leistung geschuldet wird, gesondert aufzuzeichnen. 

2. Leistungsempfänger (§ 18 Abs. 2 Z 4 UStG 1994) 
 
Der Leistungsempfänger hat die Bemessungsgrundlagen für die Bauleistungen 
(Lieferungen und sonstigen Leistungen), für die die Steuer auf ihn übergegangen 
ist, getrennt nach Steuersätzen, und die hierauf entfallenden Steuerbeträge 
aufzuzeichnen.  

9. Entstehung der Steuerschuld bei Sollbesteuerung (§ 19 Abs. 2 lit. a UStG 9. Entstehung der Steuerschuld bei Sollbesteuerung (§ 19 Abs. 2 lit. a UStG 
1994 )1994 )   

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Lieferung oder 
sonstige Leistung ausgeführt worden ist. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich um einen 
Kalendermonat, wenn die Rechnungsausstellung erst nach Ablauf des Kalendermonates 
erfolgt, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung erbracht worden ist. 

Wird das Entgelt oder ein Teil des Entgeltes vereinnahmt, bevor die Leistung ausgeführt 
worden ist, so entsteht insoweit die Steuerschuld mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraumes, in dem das Entgelt vereinnahmt worden ist. Aus 
Vereinfachungsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn der Leistungsempfänger die 
Steuer bereits in den Voranmeldungszeitraum aufnimmt, in dem die Beträge von ihm 
verausgabt werden. 

Die Regelung über den Übergang der Steuerschuld hat Vorrang vor dem § 1 der VO 
BGBl. Nr. 800/1974. Im Falle des Überganges der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger ist § 27 Abs. 4 UStG 1994 gegenstandslos (siehe UStR 2000 Rz 
2601). 

 

 



10. Entstehung der Steuerschuld bei Istbesteuerung (§ 19 Abs. 2 lit. b UStG 1994)10. Entstehung der Steuerschuld bei Istbesteuerung (§ 19 Abs. 2 lit. b UStG 1994)  

Versteuert der leistende Unternehmer nach vereinnahmten Entgelten und wird die Steuer 
vom Empfänger der Leistung geschuldet, so entsteht die Steuerschuld für vereinbarte, im 
Zeitpunkt der Leistungserbringung noch nicht vereinnahmte Entgelte, mit Ablauf des 
Kalendermonates, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt worden ist. 

Be i sp i e l :Be i sp i e l :  

Für eine Bauleistung wird ein Entgelt von 100.000 Euro vereinbart. Die 
Bauleistung wird am 20. Mai erbracht. Folgende Zahlungen werden 
durchgeführt: 

Zeitpunkt Zeitpunkt Zah lZah l ung ung Steuerschuld Steuerschuld Fälligkeit Fälligkeit 

15. April  25.000 €  Ende April  15. Juni  

15. Mai  25.000 €  Ende Mai  15. Juli  

15. Juni  25.000 €  Ende Mai  15. Juli  

15. Juli  25.000 €  Ende Mai  15. Juli  

11. Inkraf t t re ten11.  Inkraf t t re ten   

Die Vorschriften zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers sind auf Umsätze 
anzuwenden, die nach dem 30. 9. 2002 ausgeführt werden.  

Auf Umsätze (und Änderungen der Bemessungsgrundlage für solche Umsätze), die vor 
dem 1. 10. 2002 ausgeführt wurden, sind die bisherigen Rechtsvorschriften anzuwenden. 
Wurden für Leistungen nach dem 30. 9. 2002 vor dem 1. 10. 2002 Anzahlungen 
geleistet, sind ebenfalls die bisherigen Vorschriften anzuwenden (die für eine Anzahlung 
vor dem 1. 10. 2002 erteilte Rechnung ist nicht zu berichtigen. Es kommt zu keiner 
Steuerschuld auf Grund der Rechnung; siehe UStR 2000 Rz 1523). 

Der leistende Unternehmer hat für solche vor dem 1. 10. 2002 geleistete Anzahlungen 
eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis zu legen. Soweit der Leistungsempfänger 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann er die auf den Anzahlungsbetrag entfallende und 
in Rechnung gestellte Steuer als Vorsteuer geltend machen. 

Wurde für eine Leistung nach dem 30. 9. 2002 vor dem 1. 10. 2002 eine Anzahlung 
geleistet, die vom leistenden Unternehmer nach dem 30. 9. 2002 vereinnahmt wurde, 
sind die Vorschriften über den Übergang der Steuerschuld anzuwenden. In diesem Fall 
kann kein Vorsteuerabzug auf Grund einer vom leistenden Unternehmer ausgestellten 
Rechnung mit Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Die Anzahlungsrechnung ist in 
diesem Fall zu berichtigen. 

Be i sp i e l :Be i sp i e l :  

Der Unternehmer überweist auf Grund einer Rechnung mit gesondertem 
Steuerausweis einen Betrag in Höhe von 100.000 € zuzüglich 20.000 € 



USt am 26. 9. 2002. Der Betrag wird vom leistenden Unternehmer am 
3.10. 2002 vereinnahmt. 

Es kommen bereits die Vorschriften über den Übergang der Steuerschuld 
zu Anwendung. Der Leistungsempfänger schuldet die Steuerschuld gemäß 
§ 19 Abs. 1a UStG 1994 (Bemessungsgrundlage 120.000 €) und hat den 
Vorsteuerabzug gemäß § 12 Abs. 1 Z 3 UStG 1994. Hinsichtlich der in 
der Rechnung gesondert ausgewiesenen USt in Höhe von 20.000 € steht 
kein Vorsteuerabzug gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 (Vorsteuerabzug 
bei Anzahlungsrechnungen) zu. Der Unternehmer hat die Rechnung zu 
berichtigen. 

In einer Schlussrechnung für nach dem 30. 9. 2002 ausgeführte Umsätze sind die 
Nettobeträge auszuweisen. Der Nettobetrag der Anzahlungen ist anzurechnen. 

Bei der Berechnung der vom Leistungsempfänger geschuldeten Steuer ist von dem um 
die Anzahlungen verminderten Betrag auszugehen. Die Anzahlungen vor dem 1. 10. 
2002 und nach dem 30. 9. 2002 sind zweckmäßigerweise jeweils gesondert 
auszuweisen. 

Be i sp i e l :Be i sp i e l :  

Der Unternehmer U erbringt an den Unternehmer A im Dezember 2002 
eine Bauleistung. A erhält über diese Leistung im Jänner 2003 folgende 
Rechnung, in der auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
hingewiesen wird: 

Gesamtbetrag (netto)  100.000 €       

abzüglich Anzahlung vor 1. 10.2002 (netto)  20.000 €       

abzüglich Anzahlung nach 30. 9. 2002*   20.000 €       

   60.000 €       

Berechnungsgrundlage für die Steuerschuld des Leistungsempfängers A ist 
60.000 € (gleichgültig, ob die auf die vor dem 1. 10. 2002 geleistete 
Anzahlung entfallende Umsatzsteuer vom leistenden Unternehmer 
entrichtet worden ist). Das gilt auch für den Vorsteuerabzug. Wurde 
hinsichtlich der Anzahlung keine Rechnung gelegt, kann ein 
Vorsteuerabzug hinsichtlich der Anzahlung nur auf Grund einer 
(nachträglich) ausgestellten Rechnung vorgenommen werden. 

Wurde für die Leistung eines ausländischen Unternehmers die VO BGBl. Nr. 800/74 
angewendet, so gilt das oben Ausgeführte entsprechend. 

 



Be i sp i e l :Be i sp i e l :  

Der in Frankreich ansässige Unternehmer U erbringt an den Unternehmer 
B im Inland im Dezember 2002 eine Bauleistung. B erhält über diese 
Leistung im Jänner 2003 folgende Rechnung, in der auf die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hingewiesen wird: 

Gesamtbetrag  100.000 €       

abzüglich Anzahlung vor 1. 10. 2002  20.000 €       

abzüglich Anzahlung nach 30. 9. 2002*  20.000 €       

   60.000 €       

Hinsichtlich der vor dem 1. 10. 2002 geleisteten Anzahlungen wurde die 
Steuerbefreiung gemäß § 1 der VO BGBl. Nr. 800/74 angewendet. 
Berechnungsgrundlage für die Steuerschuld des Leistungsempfängers ist 
60.000 €.  

*Im Hinblick auf den Übergang der Steuerschuld enthalten Anzahlungen 
nach dem 30.9.2002 grundsätzlich keine Umsatzsteuer. 

12. Aus fü l len der  Umsatzs teuervoranmeldung12. Aus fü l len der  Umsatzs teuervoranmeldung   

Für Zeiträume bis 12/2002 bleibt das bisherige Formulare für die 
Umsatzsteuervoranmeldung (Formular U 30) unverändert. Erst ab 1/2003 wird das 
Formular der neuen Rechtslage Rechnung tragen. 

Bis dahin ist Folgendes zu beachten: 

a. Allfällige Umsätze gemäß § 19 Abs. 1a UStG 1994 (Bauleistungen) sind im 
Betragsfeld "Lieferungen, sonstige Leistungen u. Eigenverbrauch:Lieferungen, sonstige Leistungen u. Eigenverbrauch: Gesamtbetrag 
der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige Leistungen und den 
Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen" als negativer Posten abzuziehen (die 
genannten Bauleistungen sind daher in dem anzusetzenden Betrag nicht 
enthalten).  

b. Eine allfällige Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a UStG 1994 (Bauleistungen) ist 
im Betragsfeld "Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 24a Abs. 4 sowie 
gemäß Art. 19 Abs. 1 Z 3 und Art. 25 Abs. 5" hinzuzuzählen.  

c. Eine allfällige Vorsteuer betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a UStG 
1994 (Bauleistungen) ist im Betragsfeld "Vorsteuern betr. die Steuerschuld gemäß 
§ 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 24a Abs. 4 sowie gem. Art. 19 Abs. 1 Z 3 und Art. 25 
Abs. 5" hinzuzuzählen.  

Anlage zu  Pk t .  5An lage zu  Pk t .  5   



Die Liste der Unternehmer, die üblicherweise Bauleistungen erbringen, ergeht in einem 
eigenen Erlass. 

Die vorstehenden Ausführungen stellen die Rechtsansicht des Bundesministeriums für 
Finanzen im Interesse einer bundeseinheitlichen Rechtsanwendung dar. Über die 
gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus diesem 
Erlass nicht abgeleitet werden. 

Der Erlass wird im AÖF veröffentlicht. 

20. August 2002, Bundesministerium für Finanzen 
  

 
 
 


